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Die Ergebnisdarstellung (Abb. 6.2, dort orangefarbene und rote Signaturen) zeigt in Berei-
chen längerer Aufenthaltsdauer keine Überschreitungen des PM10-Äquivalentwerts. Auch an 
den Häuserfronten Harburger Chaussee und Georgswerder Bogen wird der PM10-Kurzzeit-
grenzwert nicht überschritten. Die höchste PM10-Konzentration an den sensiblen Bebauung 
entlang der geplanten Neubautrasse wird am Punkt 11 (Georgswerder Bogen) mit 27 µg/m³ 
(entspricht 29 Tage >50 µg/m³) ermittelt (Tab. 6.1). Somit liegen die Schadstoffbelastungen 
aller separat berechneten Immissionsorte unterhalb der Konzentrationsschwelle, wo eine 
Überschreitung des PM10-Kurzzeitgrenzwerts erwartet wird. 

Feinstaub (PM2.5) 

PM2.5-Jahresmittelwert 
An keiner Stelle im Untersuchungsgebiet wird der Grenzwert der 39. BImSchV von 25 µg/m³ 
überschritten (vgl. Abb. 6.3, Tab. 6.1). Flächendeckend wurden maximale Konzentrationen 
von 20 µg/m³ im Nahbereich der A 252 ermittelt. An den Häuserfronten werden maximal 
17 µg/m³ in der Harburger Chaussee und Georgswerder Bogen erwartet. Damit erreichen die 
PM2.5-Werte maximal erhöhte Konzentrationen und bleiben mindestens 20 % unter dem 
PM2.5-Grenzwert. 
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6.2 Planfall 2025 

Die Tab. 6.2 zeigt für die Immissionsorte aus Abb. 3.1 die betrachteten Schadstoffkonzen-
trationen. 

Nr. Immissionsort 
(Nutzung) 

NO2-I1
 

[µg/m³] 

NO2-I2
 

[µg/m³] 

PM10-I1
 

[µg/m³] 

PM2.5-I1 
 

[µg/m³] 

Anzahl der Über-
schreitungen 

PM10-TM-Wert von 
50 µg/m³ 

1 KGV Süderelbe e. V.  20 70 20 14 12 
2 Gaststätte Wilhelmsburger Hof 22 72 21 14 13 
3 KGV Am Bracksee e. V. 20 69 20 13 12 
4 Spielplatz Kuckucksteich 19 69 20 13 11 
5 Berufsschulzentrum 19 68 20 13 11 
6 Gewerbe Dratelnstraße 21 70 20 14 12 
7 Gewerbe Rubbertstraße 20 69 20 13 12 
8 KGV Dove Elbe von 1971 e. V. 21 70 20 14 12 
9 Gewerbe Stenzelring 20 69 20 13 12 

10 KGV Hoffnung von 1931 e. V. 21 70 21 14 13 
11 Gewerbe Georgswerder Bogen 29 80 24 15 21 

Beurteilungswerte 40 130 40 25 35 

Tab. 6.2: NO2-, PM10- und PM2.5-Konzentrationen in ca. 1.5 m Höhe sowie die prognosti-
zierte Anzahl an Überschreitungen des PM10-Kurzzeitgrenzwerts für ausgewählte 
Immissionsorte im Planfall 2025  
I1 = Jahresmittelwert, I2 = 98-Perzentil 

Stickstoffdioxid (NO2) 

NO2-Jahresmittelwert 
Die flächendeckend bodennahen NO2-Jahresmittelwerte für den Planfall 2025 sind in 
Abb. 6.4 dargestellt. 

Die NO2-Konzentrationen überschreiten im Planfall nicht den Grenzwert der 39. BImSchV 
von 40 µg/m³. Die höchsten Konzentrationen werden flächendeckend mit 35 µg/m³ und in 
den Straßenschluchten mit 29 µg/m³ ermittelt. Die NO2-Konzentration an den sensitiven 
Punkten entlang der geplanten Trasse (Tab. 6.2) erreichen wiederum leicht erhöhte Werte 
bis maximal 29 µg/m³ (Punkt 11). 
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NO2-Kurzzeitwert 
Neben den Jahresmittelwerten lassen auch die prognostizierten 98-Perzentilwerte (vgl. 
Tab. 6.2) keine Grenzwertüberschreitung des NO2-Stundenwerts von 200 µg/m³ an mehr als 
18 Stunden erwarten. Die maximalen Belastungen des 98-Perzentils werden vereinzelt bis 
97 µg/m³ berechnet und liegen somit weit unterhalb des Äquivalentwerts von 130 µg/m³. 

Feinstaub (PM10) 

PM10-Jahresmittelwert 
Abb. 6.5 und Tab. 6.2 zeigen die PM10-Konzentrationen für den Planfall 2025. Darin ist er-
kennbar, dass der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ nicht überschritten wird.  

Überwiegend in der Umgebung zur AS Hamburg-Georgswerder werden die höchsten PM10-
Konzentrationen von bis zu 28 µg/m³ ermittelt. An den Häusern der Harburger Chaussee und 
Georgswerder Bogens sind es 24 µg/m³. 

PM10-24 Stundenwert 
Die Erläuterungen der höchsten PM10-Jahresmittelwerte zeigen, dass der 
PM10-24 h-Grenzwert überall eingehalten wird. Eine Überschreitung von 50 µg/m³ an mehr 
als 35 Tagen wird auch an den Immissionsorten (Tab. 6.2) nicht erwartet. Beispielsweise ist 
die höchste PM10-Belastung am Immissionsort Nr. 11 (Georgswerder Bogen) mit 22 Tagen 
>50 µg/m³ angegeben. 

Feinstaub (PM2.5) 

PM2.5-Jahresmittelwert 
In Abb. 6.6 und Tab. 6.2 sind die PM2.5-Konzentrationen aufgezeigt. Der Grenzwert der 39. 
BImSchV von 25 µg/m³ wird an keiner Stelle im Untersuchungsgebiet überschritten. Die ma-
ximale PM2.5-Zusatzbelastung von 4 µg/m³ ergibt eine Gesamtbelastung von 17 µg/m³ 
(Hintergrund = 13 µg/m³). 

An den Häuserfassaden der Straßenabschnitte mit dichter Bebauungssituation werden sogar 
nur 15 µg/m³ ermittelt. An diesen Stellen liegen die Konzentrationen sogar 40 % unter dem 
PM2.5-Jahresmittelgrenzwert. 
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6.3 Gesamtbewertung 

Bei der Betrachtung der beiden Prognosefälle wird deutlich, dass die Gesamtimmissionen im 
Fall der Verkehrsfreigabe 2015 merklich höher sind als im Planfall 2025. Da für beide Fälle 
identische Verkehrsstärken und Verkehrssituationen angenommen wurden, sind die Unter-
schiede anhand zweier Faktoren auszumachen: 

1. sinkende Hintergrundbelastung und 

2. sinkende spezifische Emissionsfaktoren der Fahrzeuge durch eine andere Flottenzu-
sammensetzung. 

Durch diese Entwicklung ist im Planfall 2025 im Untersuchungsgebiet nicht mit einer Über-
schreitung der NO2-Grenzwerte (Jahresmittel und Kurzzeit) der 39. BImSchV zu rechnen.  

Anders im Fall der Verkehrsfreigabe 2015. Hier werden die NO2-Jahresmittelwerte den 
Grenzwert der 39. BImSchV bspw. an der Harburger Chaussee und am Georgswerder Bo-
gen von 40 µg/m³ überschreiten. Der NO2-Kurzzeitgrenzwert wird aber auch im Fall der Ver-
kehrsfreigabe 2015 den Grenzwert der 39. BImSchV nicht überschreiten. 

Der PM10-Jahresmittelgrenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ wird in beiden Fällen (2015 
und 2025) nicht erreicht. 

Der strengere PM10-Kurzzeitgrenzwert von 35 Tagen >50 µg/m³ wird bei beiden Berech-
nungen (2015/2025) an sensitiven Punkten nicht überschritten. Somit werden die 
PM10-Grenzwerte der 39. BImSchV eingehalten. 

Die für beide Prognosehorizonte berechneten PM2.5-Jahresmittelwerte sind niedriger als der 
Grenzwert der 39. BImSchV von 25 µg/m³. Im Fall der Verkehrsfreigabe werden maximal 
20 µg/m³ ermittelt. Im Planfall 2025 sind es wiederum noch niedrigere Maximal-Konzentrati-
onen. 

Für die Straßenabschnitte mit Grenzwertüberschreitungen gilt, dass keine atypischen 
Schadstoffbelastungen auftreten, die mit Mitteln der Luftreinhaltung bzw. verkehrlichen 
Maßnahmen nicht zu lösen sind, da die berechneten Zusatzbelastungen aller Schadstoffe 
nicht höher als die jeweiligen Grenz- bzw. Zielwerte sind. 
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A N H A N G  A1: 
BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN KFZ-

STRASSEN 
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A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 
KFZ-STRASSEN 

A1.1 Grenzwerte 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen eine Vielzahl von Schadstoffen, welche 
die menschliche Gesundheit gefährden können, z. B. Stickoxide (NOx als Summe von NO 
und NO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Benzol, Partikel, etc. Im vorliegenden 
Gutachten werden Konzentrationen bzw. Immissionen von Luftschadstoffen ermittelt. Deren 
Angabe allein vermittelt jedoch weder Informationen darüber, welche Schadstoffe die wich-
tigsten sind, noch einen Eindruck vom Ausmaß der Luftverunreinigung im Einflussbereich 
einer Straße. Erst ein Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen 
Beurteilungswerten, z. B. Grenz- oder Vorsorgewerten lässt Rückschlüsse auf die Luftquali-
tät zu. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Grenzwerte sind rechtlich verbindliche Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit, der Vegetation oder des Bodens, die einzuhalten sind und nicht überschritten wer-
den dürfen. Die in Deutschland für den Einflussbereich von Straßen maßgebenden Grenz-
werte sind in der 39. BImSchV (2010) benannt, dort als Immissionsgrenzwert bezeichnet. 
Bezüglich verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind derzeit NO2, PM10 und PM2.5 von Bedeu-
tung, gelegentlich werden zusätzlich noch die Schadstoffe Benzol und Kohlenmonoxid be-
trachtet. Ruß wird nicht betrachtet, weil es nach Erscheinen der 33. BImSchV (2004) und 
dem damit erfolgten Zurückziehen der 23. BImSchV (1996) dafür keinen gesetzlichen Beur-
teilungswert mehr gibt. Ruß ist Bestandteil von PM10 und wird damit indirekt erfasst. Die 
Grenzwerte der 39. BImSchV sind in Tab. A1.1 angegeben. 

Ergänzend zu diesen Grenzwerten nennt die 39. BImSchV Toleranzmargen; das sind in 
jährlichen Stufen abnehmende Werte, um die der jeweilige Grenzwert innerhalb festgesetzter 
Fristen überschritten werden darf, ohne in Deutschland die Erstellung von Luftreinhalte-
plänen zu bedingen. Diese Werte werden als Übergangsbeurteilungswerte bezeichnet, so-
fern sie aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge in den Betrachtungen der Planungen Be-
rücksichtigung finden.  

Zusätzliche Luftschadstoffe zu den genannten werden meist nicht betrachtet, da deren Im-
missionen in Deutschland typischerweise weit unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. In 
der 39. BImSchV (2010) werden auch Zielwerte für PM2.5, Arsen, Kadmium, Nickel und 
Benzo(a)pyren (BaP) in der Luft als Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion über ein Kalender-



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  48 

   
Luftschadstoffuntersuchung zur Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße  
B 4/75 in Hamburg  70667-10-01_NT1.doc 

jahr gemittelt festgesetzt. Ein Zielwert ist die nach Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum 
zu erreichende Immissionskonzentration, um die schädlichen Einflüsse auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern. Die 
verkehrsbedingten Zusatzbelastungen dieser genannten Schadstoffe liegen selbst an stark 
befahrenen Hauptverkehrsstraßen meist deutlich unterhalb der Hintergrundbelastung und 
werden deshalb ebenfalls nicht mitbetrachtet. 

 

Stoff Mittelungszeit Grenzwert Geltungszeitpunkt

NO2 Stundenmittelwert 200 µg/m3 maximal 18 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2010 

NO2 Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2010 

Partikel (PM10) Tagesmittelwert 50 µg/m3 maximal 35 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2005 

Partikel (PM10) Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2005 

Partikel (PM2.5) Jahresmittelwert 25 µg/m³ ab 2015 

Benzol Jahresmittelwert 5 µg/m3  seit 2010 

Kohlenmonoxid (CO) 8 h gleitender Wert  10 mg/m3  seit 2005 

Tab. A1.1: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV (2010) für ausgewählte 
(verkehrsrelevante) Schadstoffe 

Der Inhalt der am 11. Juni 2008 in Kraft getretenen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist 
mit der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. Die Inhalte der 22. BImSchV und 
33. BImSchV werden u.a. in der 39. BImSchV zusammengefasst, sodass diese beiden 
BImSchV aufgehoben werden. Ein neues Element der 39. BImSchV ist die Einführung eines 
Immissionsgrenzwertes für die Feinstaubfraktion PM2.5 (Partikel mit einem aerodynami-
schen Durchmesser von 2.5 µm), der ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten ist. Für davor lie-
gende Jahre werden Toleranzmargen genannt, die hier im Abschnitt A1.2 beschrieben wer-
den. 

A1.2 Vorsorgewerte 

Da der Vergleich von Luftschadstoffkonzentrationen mit Grenzwerten allein noch nicht aus-
reichend ist, um eine Luftschadstoffkonzentration zu charakterisieren, gibt es zusätzlich zu 
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den Grenzwerten so genannte Vorsorgewerte bzw. Zielwerte zur langfristigen Verbesserung 
der Luftqualität.  

Die 39. BImSchV weist als Zielwert einen PM2.5-Jahresmittelwert von 25 µg/m³ aus, der 
bereits heute eingehalten werden sollte.  

Um die Einhaltung des Immissionsgrenzwertes für PM2.5 von 25 µg/m³ ab den Jahr 2015 
einzuhalten, wird eine die Toleranzmarge von 5 µg/m³ erlassen, die sich ab dem 1. Januar 
2009 jährlich um ein Siebentel (ca. 0.7 µg/m³) vermindert. 

In der 39. BImSchV wird als nationales Ziel gefordert, ab dem Jahr 2015 den Indikator für die 
durchschnittliche PM2.5-Exposition von 20 µg/m³ im Jahresmittel einzuhalten. Die durch-
schnittliche PM2.5-Exposition für das Referenzjahr 2010 ist vom UBA festzustellen und ba-
siert auf dem gleitenden Jahresmittelwert der Messstationen im städtischen und regionalen 
Hintergrund für die Jahre 2008 bis 2010. Ab dem Jahr 2020 soll als Zielwert eine reduzierte 
durchschnittliche PM2.5-Exposition eingehalten werden. Das Reduktionsziel beträgt in Ab-
hängigkeit vom Ausgangswert im Referenzjahr 2010 bis zu 20 %, mindestens jedoch soll das 
Ziel von 18 µg/m³ erreicht werden. 

A1.3 Europäische Richtlinien zur Bewertung von Luftschadstoffen 

Die EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union am 11. Juni 2008 in Kraft getreten. Mit der 39. BImSchV hat die Bundes-
regierung die EU-Richtlinie weitgehend in nationales Recht umsetzt.  

Im Unterschied zur 39. BImSchV soll nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie ab dem Jahr 2020 
ein PM2.5-Richtgrenzwert von 20 µg/m3 im Jahresmittel (Stufe 2 im Anhang XIV) zum 
Grenzwert werden. Im Jahr 2013 wird dieser Richtgrenzwert von der EU-Kommission an-
hand zusätzlicher Informationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die 
technische Durchführbarkeit und die Erfahrungen mit dem Zielwert in den Mitgliedstaaten 
überprüft. 
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A N H A N G  A2: 
BERECHNUNGSVERFAHREN PROKAS 
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A2 BERECHNUNGSVERFAHREN PROKAS 

A2.1 PROKAS - Berechnungsverfahren zur Bestimmung verkehrserzeugter 
Schadstoffbelastungen 

Für die Berechnung der Immission an einem Untersuchungspunkt wird das mathematische 
Modell PROKAS verwendet, welches den Einfluss des umgebenden Straßennetzes bis in ei-
ne Entfernung von mehreren Kilometern vom Untersuchungspunkt berücksichtigt. Damit 
werden zum Beispiel die NO2-Konzentrationen als Folge des Betriebs des Netzes errechnet. 
Schadstoffbelastungen durch Ferntransport und andere Quellen (zum Beispiel Industrie) 
werden in der Hintergrundbelastung berücksichtigt.  

Das Straßennetz besteht aus einer Vielzahl von „Emissionsbändern“, so genannten „Linien-
quellen“, welche die Schadstoffe emittieren. Die Ausbreitung wird mit einem Gaußfahnenmo-
dell oder dem Lagrange'schen Partikelmodell LASAT simuliert. Für die Berechnung der Im-
missionen in Straßen mit dichter Randbebauung wird ein integriertes Bebauungsmodul ein-
gesetzt (siehe Abschnitt A2.3), in das Ergebnisse einfließen, die auf Berechnungen mit dem 
mikroskaligen Ausbreitungsmodell MISKAM sowie Ergebnissen aus Windkanalversuchen 
und Feldexperimenten basieren. 

Der Gaußansatz entspricht dem „Ausbreitungsmodell für Luftreinhaltepläne“, Richtlinie 
VDI 3782 Blatt 1 (VDI, 1992). Die Luftschadstoffe in der Abgasfahne werden mit einer reprä-
sentativen Geschwindigkeit ut transportiert, die sich durch die gewichtete Mittelung des 
Windprofils u(z) über die Konzentrationsverteilung in der Abgasfahne ergibt. Da sich das 
vertikale Konzentrationsprofil mit der Entfernung zur Quelle ändert, wird auch ut eine Funk-
tion des Quellabstandes. Dadurch ist gewährleistet, dass die Kontinuitätsgleichung für die 
Schadstoffmasse in jeder betrachteten Entfernung von der Straße eingehalten wird. 

Für die Rechnung wird das gesamte Straßennetz in kurze Linienquellen zerlegt und die 
Emission jeder der Linienquellen auf mehrere Punktquellen verteilt. Der Abstand zwischen 
den zu einer Linienquelle gehörenden Punktquellen beträgt maximal 1/5 der Entfernung der 
Punktquelle zum Untersuchungspunkt. Insgesamt wird somit ein Straßennetz je nach seiner 
Dichte durch einige 1 000 Punktquellen angenähert. Sensitivitätsuntersuchungen haben ge-
zeigt, dass das Rechenergebnis bei einer weiteren Verkürzung der Abstände zwischen den 
Punktquellen unbeeinflusst bleibt. Mit diesem Aufteilen in Einzelquellen ist zum Beispiel auch 
der Fall berücksichtigbar, wenn sich die Emissionen im Verlauf einer Straße ändern, zum 
Beispiel bei Geschwindigkeitsbeschränkung auf einem Teil einer Straße. Dann emittieren die 
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Punktquellen, die dieses Straßenstück repräsentieren, mit einer anderen Quellstärke als die 
Quellen auf dem Straßenstück ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. 

Mit Hilfe der oben aufgeführten Vorgehensweise ist gewährleistet, dass jeder der Straßen-
züge gleichzeitig emittieren kann, das heißt, dass jeweils das gesamte Straßennetz emittiert. 
Damit können auch die Verhältnisse im Nahbereich von Kreuzungen realistisch nachgebildet 
werden, wo es Aufpunkte gibt, die bei einigen Windrichtungen gleichzeitig von Schadstoffen 
von mehreren Straßen beaufschlagt werden. Bei der Bestimmung der 98-Perzentilwerte 
(= Konzentrationen, die in 98 % der Zeit erreicht oder unterschritten werden) ist es in solchen 
Fällen nicht korrekt, den Einfluss jedes Straßenzuges einzeln zu berechnen und dann später 
zusammenzufassen. 

Auch der Einfluss von Lärmschutzmaßnahmen endlicher Länge kann so berücksichtigt wer-
den. Der Einfluss von Lärmschutzmaßnahmen wird den Arbeiten von Romberg et al. (1986) 
für die Bundesanstalt für Straßenwesen entnommen. Die Wirkung der Lärmschutzwand wird 
als Anfangsverdünnung interpretiert, indem dem vertikalen Ausbreitungsparameter σz ein 
Wert σzo als additiver Term zugeschlagen wird. Das Ausbreitungsmodell ist in der Lage, für 
jede der Linienquellen einen eigenen Wert für σzo zu berücksichtigen. 

Die Ausbreitungsparameter σy und σz der Richtlinie VDI 3782 Blatt 1 entsprechen denen der 
TA Luft 86. 

Für eine korrekte Bestimmung des 98-Perzentilwertes ist es wichtig, die mit der Tageszeit 
veränderliche Verkehrsstärke zu berücksichtigen. Dabei kommt es auch auf die korrekte Er-
fassung der Verkehrs- und damit Emissionsspitzen an. Das Modell berücksichtigt deshalb 
die Eingabe von 5 verschiedenen Emissionsniveaus und deren Auftretenshäufigkeit. 

Bezüglich der Meteorologie wird mit 36 verschiedenen Windrichtungsklassen, 9 verschiede-
nen Windgeschwindigkeitsklassen und 6 verschiedenen Ausbreitungsklassen gerechnet. Die 
Ausbreitungsklassen berücksichtigen, dass die Verdünnung der Abgase für eine gegebene 
Windrichtung und Windgeschwindigkeit auch noch von der Stabilität der Atmosphäre ab-
hängt. So ist z. B. die Verdünnung bei "Inversionswetterlagen" schlechter als bei sonnigen 
"Normalwetterlagen". Insgesamt werden also 36 × 9 × 6 = 1 944 Wetterlagen mit den jewei-
ligen Häufigkeiten berücksichtigt. 

Wie oben erwähnt, werden bei der Berechnung der Konzentrationen am Aufpunkt 1 944 
Wetterlagen und 5 Emissionsklassen berücksichtigt. Als Rechenergebnis erhält man somit 
für jeden betrachteten Punkt 1 944 × 5 = 9 720 unterschiedliche Konzentrationswerte mit der 
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zugehörigen Häufigkeit, also der Angabe darüber, wie häufig die jeweiligen Konzentrationen 
pro Jahr auftreten. Aus diesen Ergebnissen wird dann eine Häufigkeitsverteilung hergestellt 
und es wird derjenige Wert bestimmt, der in 98 % der Zeit unterschritten wird. Dies ist der 
gesuchte 98-Perzentilwert der Zusatzbelastung. 

Die Ermittlung der Immissionskenngrößen für die Gesamtbelastung aus den Kenngrößen für 
die Hintergrundbelastung (Grundbelastung) und die Zusatzbelastung (infolge Verkehrsemis-
sionen auf der betrachteten Straße) erfolgt nach dem in der TA Luft 86 in Anhang D angege-
benen Verfahren. 

Das Straßennetz und die zu betrachtenden Aufpunkte werden über ein Digitalisierprogramm 
in den Rechner eingelesen oder aus Verkehrsflussmodellen oder Schallberechnungspro-
grammen übertragen. Zur Kontrolle der korrekten Eingabe gibt das Programm anschließend 
eine maßstabsgetreue Grafik mit dem Straßennetz und der Lage der Untersuchungspunkte 
aus sowie zur genaueren Kontrolle eine Liste mit den (vom Programm errechneten) Abstän-
den der Aufpunkte zu jeder Linienquelle und zusätzlich die Quellstärke, Anzahl der Punkt-
quellen und Länge jeder Linienquelle. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen (Jahresmittelwerte und 98-Perzentilwerte für 
NO2 und Jahresmittelwerte für zwei inerte Schadstoffe, zum Beispiel Benzol und Ruß) wer-
den als Datei tabellarisch für jeden Untersuchungspunkt abgespeichert. Die grafische Dar-
stellung ist sowohl in Form von Zahlenwerten an den jeweiligen Untersuchungspunkten mög-
lich als auch mit farbigen Symbolen, wobei die Farbe entsprechend den Konzentrationen ge-
setzt wird. 

Zur Überprüfung der korrekten Programmierung wurden Situationen (Einzelquellen, nicht 
Straßennetze) gerechnet, die dem Anwendungsbereich der TA Luft 86 entsprechen. Die Er-
gebnisse wurden mit den Ergebnissen des amtlichen Rechenprogramms der TA Luft 86 
(UBA, 1987) verglichen. 

Zur Überprüfung der Plausibilität der Ergebnisse wurden die Abgaskonzentrationen an Dau-
ermessstellen in Karlsruhe sowie Messungen an den Autobahnen A 8 (Stuttgart, Fasanen-
hof) und A 9 bei Garching (Rabl et al., 1989) mit den jeweiligen Berechnungen nach 
PROKAS verglichen. Die Übereinstimmung kann als gut bezeichnet werden (siehe 
Abb. A2.1). 
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A2.2 Stickoxid-Konversion 

Von den Fahrzeugen werden die Stickoxide hauptsächlich als NO und nur zu geringen Tei-
len als NO2 abgegeben. Auf dem Ausbreitungspfad wandelt sich das NO zu NO2 um. Die 
Umwandlungsrate ist zeitabhängig. Mit zunehmendem Abstand von der Straße wird ein im-
mer größerer Anteil des NO in NO2 umgewandelt.  

Diese Umwandlungsrate wird anhand einer Vielzahl von Messungen der Stickoxide NO und 
NO2 an Messstationen in den alten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland mit dem 
Verhältnis NO2/NOx parametrisiert (Romberg et al., 1996 - siehe Abb. A2.2). NOx ist die 
Summe von NO und NO2, ausgewiesen als NO2, das heißt jedes Mol (auch von NO) wird mit 
einer Masse von 46 g gerechnet. Unter den Messstationen sind sowohl stark vom Straßen-
verkehr beeinflusste, wie z. B. Frankfurt City oder Köln-Neumarkt, als auch solche in gering 
belasteten Gebieten, wie z. B. Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Die Messwerte sind 
Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes in Berlin (UBA, 1991), des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg in Stuttgart (Statistische Berichte BW, 1985 bis 1991), der 
Landesanstalt für Immissionsschutz, Nordrhein-Westfalen (LIS, 1985 bis 1991) und der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (Esser, 1992 und 1995) entnommen. Es handelt sich jeweils 
um Jahreswerte der Jahre 1985 bis 1989 bzw. 1990.  

Mit Hilfe der oben genannten Parametrisierung ist für jede NOx-Immission die NO2-Immission 
im Jahresmittel und für den 98-Perzentilwert bekannt. Nach dem zuvor erläuterten Verfahren 
erhält man die NOx-Immissionen an den Untersuchungspunkten. Der Zusammenhang zwi-
schen der NO2- und der NOx-Gesamtbelastung wird aus der Regressionskurve für die Um-
wandlungsrate NO2/NOx (Abb. A2.2) ermittelt. Aus dieser Regressionskurve erhält man den 
wahrscheinlichsten Wert der NO2-Gesamtbelastung. 
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A2.3 Berechnung der Immissionen in Straßen mit dichter Randbebauung 

Im Falle von teilweise oder ganz geschlossener Randbebauung (etwa einer Straßenschlucht) 
ist die Immissionsberechnung nicht mit Hilfe der oben beschriebenen Methode durchführbar. 
Hier wird ein ergänzendes Bebauungsmodul verwendet. Es basiert auf Modellrechnungen 
mit dem mikroskaligen Ausbreitungsmodell MISKAM für idealisierte Bebauungstypen. Dabei 
wurden für 20 Bebauungstypen und jeweils 36 Anströmrichtungen maximale dimensionslose 
Abgaskonzentrationen c* in 1.5 m Höhe und 1 m Abstand zum nächsten Gebäude bestimmt.  

Für die Bewertung der Qualität der mit dem Modell MISKAM erzielten Ergebnisse wurden 
diese für ausgewählte Situationen mit Ergebnissen aus Windkanalversuchen und Feldexpe-
rimenten verglichen. 

Die Bebauungstypen werden unterschieden in Straßenschluchten mit ein- oder beidseitiger 
Randbebauung mit verschiedenen Gebäudehöhe-zu-Straßenschluchtbreite-Verhältnissen 
und unterschiedlichen Lückenanteilen in der Randbebauung. Unter Lückigkeit ist der Anteil 
nicht überbauter Flächen am Straßenrand mit (einseitiger oder beidseitiger) Randbebauung 
zu verstehen. Die Straßenschluchtbreite ist jeweils definiert als der zweifache Abstand zwi-
schen Straßenmitte und straßennächster Randbebauung. Die Tab. A2.1 beschreibt die Ein-
teilung der einzelnen Bebauungstypen. Straßenkreuzungen werden aufgrund der Erkennt-
nisse aus Naturmessungen (Kutzner et al., 1995) und Modellsimulationen nicht berücksich-
tigt. Danach treten an Kreuzungen trotz höheren Verkehrsaufkommens um 10 % bis 30 % 
geringere Konzentrationen als in den benachbarten Straßenschluchten auf. 

Aus den dimensionslosen Konzentrationen errechnen sich die vorhandenen Abgaskonzen-
trationen c zu 

c c Q
B u

= ⋅
⋅ ′

*
 

wobei: c = Abgaskonzentration [µg/m3] 

 c* = dimensionslose Abgaskonzentration [-] 

 Q = emittierter Schadstoffmassenstrom [µg/m s] 

 B = Straßenschluchtbreite [m] 

 u' = Windgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der fahrzeug- 
   induzierten Turbulenz [m/s] 
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Die verwendeten c*-Werte wurden mit Ergebnissen von Windkanaluntersuchungen der Aus-
breitungsvorgänge in idealisierten Straßenschluchten verglichen. Weiterhin wurden zur Veri-
fikation Naturmessungen in Hannover herangezogen. Die Übereinstimmung der im Bebau-
ungsmodul verwendeten c*-Werte mit den oben genannten Daten kann als gut bezeichnet 
werden. 

Entsprechend dem anfangs beschriebenen Verfahren werden für jede Meteorologie/Emissi-
ons-Konstellation (max. 9 720) die Beiträge der anderen Straßen hinzuaddiert. Hintergrund-
belastung und NO-Konversion werden ebenfalls wie oben beschrieben berücksichtigt. 

Typ Randbebauung Gebäudehöhe/ 
 Straßenschluchtbreite 

Lückenanteil [%] 

     0* locker - 61  - 100 
101 einseitig 1:3   0  -   20 
102 " 1:3 21  -   60 
103 " 1:2   0  -   20 
104 " 1:2 21  -   60 
105 " 1:1.5   0  -   20 
106 " 1:1.5 21  -   60 
107 " 1:1   0  -   20 
108 " 1:1 21  -   60 
109 " 1.5:1   0  -  20 
110 " 1.5:1 21  -   60 
201 beidseitig 1:3   0  -   20 
202 " 1:3 21  -   60 
203 " 1:2   0  -   20 
204 " 1:2 21  -   60 
205 " 1:1.5   0  -   20 
206 " 1:1.5 21  -   60 
207 " 1:1   0  -   20 
208 " 1:1 21  -   60 
209 " 1.5:1   0  -   20 
210 " 1.5:1 21  -   60 

Tab. A2.1: Typisierung der Straßenrandbebauung. 

                                                 

* Typ 0 wird angesetzt, wenn mindestens eines der beiden Kriterien (Straßenschluchtbreite >5 x Ge-
bäudehöhe bzw. Lückenanteil >60 %) erfüllt ist. 
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A N H A N G  A3: 
ÜBERSCHREITUNGSHÄUFIGKEIT DER STUNDEN- UND TAGESMITTELWERTE 
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A3 ÜBERSCHREITUNGSHÄUFIGKEIT DER STUNDEN- UND TAGESMITTEL-
WERTE 

Die 39. BImSchV definiert u. a. als Kurzzeitgrenzwert für NO2 einen Stundenmittelwert von 
200 µg/m3, der nur 18 mal im Jahr überschritten werden darf. Entsprechend einem einfachen 
praktikablen Ansatz basierend auf Auswertungen von Messdaten (Lohmeyer et al., 2000) 
kann abgeschätzt werden, dass dieser Grenzwert dann eingehalten ist, wenn der 98-
Perzentilwert 115 µg/m3 bis 170 µg/m3 nicht überschreitet. Die genannte Spannbreite, ab-
geleitet aus der Analyse von Messdaten verschiedener Messstellen, ist groß; die Interpreta-
tionen der Messdaten deuten darauf hin, dass bei einer Unterschreitung des 98-Perzentil-
wertes von 130 µg/m3 (= Äquivalentwert) der genannte Grenzwert für die maximalen Stun-
denwerte eingehalten wird.  

Zur Ermittlung der in der 39. BImSchV definierten Anzahl von Überschreitungen eines Ta-
gesmittelwertes der PM10-Konzentrationen von 50 µg/m3 wird ein ähnliches Verfahren ein-
gesetzt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Bundesanstalt für Straßenwesen 
wurde aus 914 Messdatensätzen aus den Jahren 1999 bis 2003 eine gute Korrelation zwi-
schen der Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m3 und dem 
PM10-Jahresmittelwert gefunden (Abb. A3.1). Daraus wurde eine funktionale Abhängigkeit 
der PM10-Überschreitungshäufigkeit vom PM10-Jahresmittelwert abgeleitet (BASt, 2005). 
Die Regressionskurve nach der Methode der kleinsten Quadrate („best fit“) und die mit ei-
nem Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöhte Funktion („best fit + 
1 sigma“) sind ebenfalls in der Abb. A3.1 dargestellt. 

Im Oktober 2004 stellte die Arbeitsgruppe ,,Umwelt und Verkehr’’ der Umweltministerkonfe-
renz (UMK) aus den ihr vorliegenden Messwerten der Jahre 2001 bis 2003 eine entspre-
chende Funktion für einen „best fit“ vor (UMK, 2004). Diese Funktion zeigt bis zu einem Jah-
resmittelwert von ca. 40 µg/m3 einen nahezu identischen Verlauf wie der o. g. ,,best fit’’ nach 
BASt (2005). Im statistischen Mittel wird somit bei beiden Datenauswertungen die Über-
schreitung des PM10-Kurzzeitgrenzwertes bei einem PM10-Jahresmittelwert von 31 µg/m3 
erwartet. 

Im vorliegenden Gutachten wird wegen der Unsicherheiten bei der Berechnung der PM10-
Emissionen sowie wegen der von Jahr zu Jahr an den Messstellen beobachteten meteorolo-
gisch bedingten Schwankungen der Überschreitungshäufigkeiten eine konservative Vorge-
hensweise gewählt. Dazu wird die in BASt (2005) angegebene „best fit“-Funktion um einen 
Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöht. Mehr als 35 Überschreitungen 
eines Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 (Grenzwert) werden mit diesem Ansatz für PM10-
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Jahresmittelwerte ab 29 µg/m3 abgeleitet. Dieser Ansatz stimmt mit dem vom Landesum-
weltamt Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Vorgehen überein (LUA NRW, 2006). 
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Abb. A3.1: Anzahl der Tage mit mehr als 50 µg PM10/m3 im Tagesmittel in Ab-
hängigkeit vom PM10-Jahresmittelwert für Messstationen der Länder 
und des Umweltbundesamtes (1999-2003) sowie die daraus abgelei-
teten Funktionen (BASt, 2005) 
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A N H A N G  A4: 
FEHLERDISKUSSION 
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A4 FEHLERDISKUSSION 

Immissionsprognosen als Folge der Emissionen des Kfz-Verkehrs sind ebenso wie Messun-
gen der Schadstoffkonzentrationen fehlerbehaftet. Bei der Frage nach der Zuverlässigkeit 
der Berechnungen und der Güte der Ergebnisse stehen meistens die Ausbreitungsmodelle 
im Vordergrund. Die berechneten Immissionen sind aber nicht nur abhängig von den Aus-
breitungsmodellen, sondern auch von einer Reihe von Eingangsinformationen, wobei jede 
einzelne dieser Größen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die prognostizierten 
Konzentrationen hat. Wesentliche Eingangsgrößen sind die Emissionen, die Bebauungs-
struktur, meteorologische Daten und die Hintergrundbelastung. 

Es ist nicht möglich, auf Basis der Fehlerbandbreiten aller Eingangsdaten und Rechen-
schritte eine klassische Fehlerberechnung durchzuführen, da die Fehlerbandbreite der ein-
zelnen Parameter bzw. Teilschritte nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt sind. Es kön-
nen jedoch für die einzelnen Modelle Vergleiche zwischen Naturmessungen und Rechnun-
gen gezeigt werden, anhand derer der Anwender einen Eindruck über die Güte der Rechen-
ergebnisse erlangen kann. 

In einer Sensitivitätsstudie für das Projekt „Europäisches Forschungszentrum für Maßnah-
men zur Luftreinhaltung - PEF“ (Flassak et al., 1996) wird der Einfluss von Unschärfen der 
Eingangsgrößen betrachtet. Einen großen Einfluss auf die Immissionskenngrößen zeigen 
demnach die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen sowie die Bebauungs-
dichte, die lichten Abstände zwischen der Straßenrandbebauung und die Windrichtungsver-
teilung. 

Hinsichtlich der Fehlerabschätzung für die Kfz-Emissionen ist anzufügen, dass die Emis-
sionen im Straßenverkehr bislang nicht direkt gemessen, sondern über Modellrechnungen 
ermittelt werden. Die Genauigkeit der Emissionen ist unmittelbar abhängig von den Fehler-
bandbreiten der Basisdaten (d. h. Verkehrsmengen, Emissionsfaktoren, Fahrleistungsver-
teilung, Verkehrsablauf). 

Nach BASt (1986) liegt die Abweichung von manuell gezählten Verkehrsmengen (DTV) ge-
genüber simultan erhobenen Zähldaten aus automatischen Dauerzählstellen bei ca. 10 %. 

Für die statistische Fehlerbandbreite der NOx-Emissionsfaktoren mit warmem Motor findet 
man bei Kühlwein (2004) Abschätzungen von 10 % bis 20 % für Autobahnen bzw. Innerorts-
straßen. Aussagen über die statistischen Fehler bei der Berücksichtigung von Kaltstartkor-
rekturen sind nach Angaben des Autors nicht möglich. 
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Für Emissionsfaktoren liegen derzeit noch keine statistischen Erhebungen über Fehlerband-
breiten vor. Deshalb wird vorläufig ein mittlerer Schätzwert von ca. 20 % angenommen. 

Weitere Fehlerquellen liegen in der Fahrleistungsverteilung innerhalb der nach Fahrzeug-
schichten aufgeschlüsselten Fahrzeugflotte, dem Anteil der mit nicht betriebswarmem Motor 
gestarteten Fahrzeuge (Kaltstartanteil) und der Modellierung des Verkehrsablaufs. Je nach 
betrachtetem Schadstoff haben diese Eingangsdaten einen unterschiedlich großen Einfluss 
auf die Emissionen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Emissionen, 
ermittelt über Standardwerte für die Anteile von leichten und schweren Nutzfahrzeugen und 
für die Tagesganglinien im Vergleich zu Emissionen, ermittelt unter Berücksichtigung ent-
sprechender Daten, die durch Zählung erhoben wurden, Differenzen im Bereich von ±20 % 
aufweisen. 

Die Güte von Ausbreitungsmodellierungen war Gegenstand weiterer PEF-Projekte 
(Röckle & Richter, 1995 und Schädler et al., 1996). Schädler et al. führten einen ausführli-
chen Vergleich zwischen gemessenen Konzentrationskenngrößen in der Göttinger Straße, 
Hannover, und MISKAM-Rechenergebnissen durch. Die Abweichungen zwischen Mess- und 
Rechenergebnissen lagen im Bereich von 10 %, wobei die Eingangsdaten im Fall der Göt-
tinger Straße sehr genau bekannt waren. Bei größeren Unsicherheiten in den Eingangsdaten 
sind höhere Rechenunsicherheiten zu erwarten. Dieser Vergleich zwischen Mess- und 
Rechenergebnissen dient der Validierung des Modells, wobei anzumerken ist, dass sowohl 
Messung als auch Rechnung fehlerbehaftet sind. 

Hinzuzufügen ist, dass der Fehler der Emissionen sich direkt auf die berechnete Zusatzbela-
stung auswirkt, nicht aber auf die Hintergrundbelastung, d. h. dass die Auswirkungen auf die 
Gesamtimmissionsbelastung geringer sind. 


